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Verfahrensrecht

BFH: Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei erst
nachträglich erkennbarer steuerlicher Relevanz des
Einspruchsbegehrens

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nicht zu gewähren, wenn innerhalb der
Einspruchsfrist kein Einspruch geltend gemacht werden konnte, der zu einer steuerlichen
Änderung des Bescheids geführt hätte, sondern erst durch ein späteres Ereignis steuerliche
Relevanz für den angefochtenen Bescheid eingetreten ist. 

Der BFH hat die Ansicht des FG bestätigt. Irrtümer über materielles Recht begründen
grundsätzlich keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 
BFH, Urteil vom 29.02.2012, IX R 3/11

Sachverhalt FG
Die Klägerin begehrt die Feststellung eines höheren vortragsfähigen Verlusts zur
Einkommensteuer auf den 31.12.2005. In ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr
2005 machte die Klägerin Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung als
Werbungskosten geltend. Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer 2005 auf 0 Euro fest.
Die doppelte Haushaltsführung wurde dem Grunde nach anerkannt, jedoch wurden die
erklärten Verpflegungsmehraufwendungen für Tage der Familienheimfahrten gekürzt. Ein
verbleibender Verlustvortrag zur Einkommensteuer wurde mit Bescheid gesondert auf den
31. Dezember 2005 festgestellt und mit 0 Euro festgesetzt. Die Kürzung der
Verpflegungsmehraufwendungen beanstandete die Klägerin innerhalb der
Rechtsbehelfsfrist nicht. Vor dem Hintergrund der für sie positiven Entwicklung der BFH-
Rechtsprechung zur Anerkennung von Aufwendungen für ein Erststudium als
vorweggenommene Werbungskosten reichte die Klägerin im September 2006
Einkommensteuererklärungen für die Jahre 1999 bis 2001 ein. Ziel hierbei war es, durch die
Berücksichtigung der Kosten des Studiums die vortragsfähigen Verluste zu erhöhen. 

Im Oktober 2006, d.h. mehr als sechs Monate nach Bescheiderlass, erhob die Klägerin
gegen den Einkommensteuerbescheid für 2005 Einspruch. Sie begehrte die
erklärungsgemäße Berücksichtigung der Verpflegungsmehraufwendungen. Sie habe
zunächst aufgrund mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses von einem Einspruch abgesehen.
In Hinblick auf die nunmehr abgegebenen Einkommensteuererklärungen für die Jahre 1999
bis 2001 erwarte sie aber einen höheren Verlustvortrag zum 31.12.2005, so dass erstmalig
eine Beschwer eingetreten sei. Die Versäumnis der Einspruchsfrist sei entschuldbar, da sie
es aufgrund vertretbarer rechtlicher Erwägungen unterlassen habe, ihr Recht innerhalb der
Frist geltend zu machen. Das Finanzamt verwarf den Einspruch als unzulässig, da er nicht
innerhalb der gesetzlichen Frist erhoben worden sei. Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin
wegen Versäumung der Einspruchsfrist die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand und
eine weitere Berücksichtigung der Verpflegungsmehraufwendungen.

Entscheidung
Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Beklagte hat den Einspruch wegen Verfristung zu
Recht als unzulässig verworfen und keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt. 

Der Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2005 ist als Einspruch gegen den
Verlustfeststellungsbescheid zur Einkommensteuer auszulegen. Dieser Einspruch war
allerdings wegen Verfristung unzulässig, da er zeitlich deutlich außerhalb der gesetzlichen
Monatsfrist des § 355 Abs. 1 AO erhoben wurde. Der Klägerin ist daher keine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Nach § 110 Abs. 1 Satz 1 AO ist dem
Steuerpflichtigen auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn er
ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist - vorliegend die Einspruchsfrist -
einzuhalten. Die vorgetragenen Gründe sind nicht geeignet, um annehmen zu können, die
Klägerin sei verhindert gewesen, die Einspruchsfrist einzuhalten. Die gesetzliche Fiktion für
eine zu gewährende Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 126 Abs. 3 AO greift
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nicht. 

Soweit sich die Klägerin darauf beruft, erst im Laufe des Jahres 2006 durch die sich in ihrem
Sinne positiv entwickelnde Rechtsprechung des BFH veranlasst worden zu sein,
Einkommensteuererklärungen für die Jahre 1999 bis 2001 einzureichen, um hierdurch einen
höheren Verlustvortrag zu erreichen, war sie nicht gehindert, fristgemäß Einspruch gegen
den Verlustfeststellungsbescheid einzulegen. Sie unterlag insoweit nicht einem
grundsätzlich im Rahmen des § 110 AO anzuerkennenden Rechtsirrtum über die
Einspruchsfrist selbst oder die Form ihrer Fristwahrung. Die Klägerin irrte vielmehr über
eine materielle Rechtsfrage, nämlich die steuerliche Anerkennung von Kosten eines
Erststudiums als vorweggenommene Werbungskosten (vgl. hierzu BFH-Urteil vom
20.07.2006). Derartige materielle Irrtümer sind keine im Rahmen des § 110 AO
anzuerkennenden Rechtsirrtümer, denn sie waren nicht unmittelbar ursächlich für die
Fristversäumnis, sondern offenbar nur Beweggrund, nicht bereits frühzeitig das später
geltend gemachte Recht einzufordern. 

Die Klägerin war tatsächlich nicht gehindert, sich bereits innerhalb der laufenden
Einspruchsfrist gegen den Verlustfeststellungsbescheid zu wenden und die nicht
anerkannten Werbungskosten einzufordern. Ebenso wenig war die Klägerin tatsächlich
gehindert, bereits innerhalb der Einspruchsfrist gegen den Verlustfeststellungsbescheid ihre
"Beschwer" durch die Abgabe der Einkommensteuererklärungen für 1999 bis 2001 zu
konkretisieren, denn bereits zu diesem Zeitpunkt war die Tendenz der Rechtsprechung
deutlich erkennbar, dass ein - zu Werbungskosten führender - erwerbsbezogener
Veranlassungszusammenhang auch bei einem Erststudium vorliegen kann (vgl. z.B. BFH-
Urteil vom 04.12.2002). 

Die Klägerin begründet ihr Wiedereinsetzungsgesuch letztlich mit der Bekanntmachung
neuer Rechtsprechungsgrundsätze. Hierbei dürfte unstreitig sein, dass eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen ist, wenn ein Steuerpflichtiger nach
Bestandskraft seine Steuerfestsetzung anficht und sich nunmehr auf die neue Rechtslage
beruft. Nichts anderes gilt, wenn - wie vorliegend - durch die veränderte Rechtslage ein
verfahrensrechtlicher Zustand geschaffen wird, der es erstmals erlaubt, die
Steuerfestsetzung (Feststellung) nachträglich anzufechten.

Betroffene Normen
§ 110 Abs. 1 Satz 1, § 347, 355 Abs. 1 AO; § 133, § 157 BGB 
Streitjahr 2005

Fundstelle
Finanzgericht Münster, Urteil vom 09.07.2010, 4 K 3154/08 F, EFG 2011, S. 801; BFH, Urteil
vom 29.02.2012, IX R 3/11

Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 20.07.2006, VI R 26/05, BStBl II 2006, S. 764 
BFH, Urteil vom 04.12.2002, VI R 120/01, BStBl II 2003, S. 403
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